
2. Die gegen Solvay verhängte Geldbuße wird auf 2,25 Mio. Euro 
festgesetzt. 

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

4. Die Klägerin trägt drei Viertel ihrer eigenen Kosten und drei 
Viertel der Kosten der Europäischen Kommission. 

5. Die Kommission trägt ein Viertel ihrer eigenen Kosten und ein 
Viertel der Kosten der Klägerin. 

( 1 ) ABl. C 161 vom 2.6.2001. 

Urteil des Gerichts vom 18. Dezember 2009 — Arizmendi 
u. a./Rat und Kommission 

(Verbundene Rechtssachen T-440/03, T-121/04, T-171/04, 
T-208/04, T-365/04 und T-484/04) ( 1 ) 

(Außervertragliche Haftung — Zollunion — Vertragsverlet
zungsverfahren — Mit Gründen versehene Stellungnahme — 
Abschaffung des im französischen Recht vorgesehenen Mono
pols des Berufsstands des Maklers, Übersetzers und Zollfüh
rers im Schiffsfrachtbereich — Hinreichend qualifizierter 

Verstoß — Kausalzusammenhang) 

(2010/C 37/40) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Verfahrensbeteiligte 

Kläger: Jean Arizmendi (Bayonne, Frankreich) und 60 weitere 
Kläger, die im Anhang des Urteils namentlich aufgeführt sind 
(Prozessbevollmächtigte: in der Rechtssache T-440/03 Rechts
anwälte J.-F. Péricaud, P. Péricaud und M. Tournois sowie in 
den Rechtssachen T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 
und T-484/04 Rechtsanwälte J.-F. Péricaud und M. Tournois) 

Beklagte: Rat der Europäischen Union (Prozessbevollmächtigte: 
zunächst J. P. Jacqué und M. Giorgi Fort, dann F. Florindo Gijón 
und M. Balta) und Europäische Kommission (Prozessbevoll
mächtigte: X. Lewis und, in der Rechtssache T-121/04, X. Lewis 
und B. Stromsky) 

Streithelferin der Kläger in der Rechtssache T-440/03: Chambre 
nationale des courtiers maritimes de France (Paris, Frankreich) 
(Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J.-F. Péricaud) 

Gegenstand 

Schadensersatzklage nach Art. 235 EG und Art. 288 Abs. 2 EG, 
die auf die Verurteilung der Gemeinschaft auf Ersatz des Scha

dens gerichtet ist, der durch die Abschaffung des Monopols des 
Berufsstands des französischen Maklers, Übersetzers und Zoll
führers im Schiffsfrachtbereich entstanden sei. 

Tenor 

1. Die Klagen werden abgewiesen. 

2. Herr Jean Arizmendi und die 60 weiteren Kläger, die im Anhang 
namentlich aufgeführt sind, tragen ihre eigenen Kosten sowie die 
Kosten des Rates der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission. 

3. Die Chambre nationale des courtiers maritimes de France trägt 
ihre eigenen Kosten. 

4. Der Rat und die Kommission tragen ihre durch den Beitritt der 
Chambre nationale des courtiers maritimes de France verursachten 
eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 59 vom 6.3.2004. 

Urteil des Gerichts vom 15. Dezember 2009 — 
EDF/Kommission 

(Rechtssache T-156/04) ( 1 ) 

(Staatliche Beihilfen — Beihilfen der französischen Behörden 
zugunsten der EDF — Entscheidung, mit der die Beihilfe für 
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt und ihre 
Rückforderung angeordnet wird — Verfahrensrechte des 
Beihilfeempfängers — Beeinträchtigung des Handels zwischen 

Mitgliedstaaten — Kriterium des privaten Kapitalgebers) 

(2010/C 37/41) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Électricité de France (EDF) (Paris, Frankreich) 
(Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Debroux) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: 
J. Buendía Sierra und C. Giolito) 

Streithelferin zur Unterstützung der Klägerin: Französische Republik 
(Prozessbevollmächtigte: G. de Bergues und A.-L. Vendrolini) 

Streithelferin zur Unterstützung der Beklagten: Iberdrola, SA (Bilbao, 
Spanien) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte J. Ruiz Calzado 
und É. Barbier de La Serre)
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